
monatliche 
Abbuchung(10x)	

Anzahl Ringe Jahressumme Ersparnis
durch Abo

Preise IsarCardAbo mit monatlicher Zahlung
                   			 

	bis 2 Ringe	 46,40 	 464,00 	 92,80 
	 3 Ringe	 55,80 	 558,00 	 111,60 
	 4 Ringe	 66,40 	 664,00 	 132,80 
	 5 Ringe	 75,90 	 759,00 	 151,80 
	 6 Ringe	 87,20 	 872,00 	 174,40 
	 7 Ringe	 97,80 	 978,00 	 195,60 
	 8 Ringe	 107,30 	 1.073,00 	 214,60 
	 9 Ringe	 117,90 	 1.179,00 	 235,80 
	 10 Ringe	 128,10 	 1.281,00 	 256,20 
	 11 Ringe	 137,20 	 1.372,00 	 274,40 
	 12 Ringe	 147,10 	 1.471,00 	 294,20 
	 13 Ringe	 158,00 	 1.580,00 	 316,00 
	 14 Ringe	 169,00 	 1.690,00 	 338,00 
	 15 Ringe	 178,50 	 1.785,00 	 357,00 
	 16 Ringe	 189,40 	 1.894,00 	 378,80 

einmalige 
Jahressumme

Anzahl  
Ringe

Ersparnis
durch Abo

Preise IsarCardAbo mit jährlicher Zahlung
                   			 

 bis 2 Ringe	 438,00 	 118,80 
	 3 Ringe	 528,00 	 141,60 
	 4 Ringe	 630,00 	 166,80 
	 5 Ringe	 720,00 	 190,80 
	 6 Ringe	 828,00 	 218,40 
	 7 Ringe	 927,00 	 246,60 
	 8 Ringe	 1.017,00 	 270,60 
	 9 Ringe	 1.119,00 	 295,80 
	 10 Ringe	 1.215,00 	 322,20 
	 11 Ringe	 1.302,00 	 344,40 
	 12 Ringe	 1.395,00 	 370,20 
	 13 Ringe	 1.500,00 	 396,00 
	 14 Ringe	 1.605,00 	 423,00 
	 15 Ringe	 1.695,00 	 447,00  
	 16 Ringe	 1.797,00  	 475,80 

ab 1,27  pro Tag

ab 1,20  pro Tag

monatliche 
Abbuchung(10x)	

Geltungs-
bereich

Jahressumme Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard9Uhr im Abo mit monatlicher Zahlung
                   			 

 Innenraum	 49,70 	 497,00  	 99,40 
	 Außenraum	 49,70 	 497,00  	 99,40 
	 Gesamtnetz	 67,50 	 675,00 	 135,00 
 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich	 17,80 

einmalige 
Jahressumme

Geltungs-
bereich

Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard9Uhr im Abo mit jährlicher Zahlung
                   			 

	 Innenraum	 471,00 	 125,40 
 Außenraum	 471,00 	 125,40 
 Gesamtnetz	 639,00 	 171,00 
 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich 	 17,20 

monatliche 
Abbuchung(10x)	

Geltungs-
bereich

Jahressumme Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard60 im Abo mit monatlicher Zahlung
                   			 

 Innenraum	 40,80 	 408,00 	 81,60 
 Außenraum	 40,80 	 408,00 	 81,60 
 Gesamtnetz	 58,60 	 586,00 	 117,20 
	 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich 	 17,80 

einmalige 
Jahressumme

Geltungs-
bereich

Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard60 im Abo mit jährlicher Zahlung
                   			 

	 Innenraum	 387,00 	 102,60 
 Außenraum	 387,00 	 102,60 
 Gesamtnetz	 555,00 	 148,20 
 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich 	 17,80 

ab 1,36  pro Tag

ab 1,29  pro Tag

ab 1,12  pro Tag

ab 1,06  pro Tag

Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH, Postfach 260154, 80058 München

Möchten Sie persönlich vorbeikommen?

S-Bahn Kunden-Center München Hauptbf.
Haupthalle
Montag bis Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr
Postanschrift:
DB Vertrieb GmbH, Abo-Center
An der Überführung 1, 84032 Landshut
Telefon: 01805/08 80 11*
Fax: 069/26 55 79 14
E-Mail: db.abocenter.landshut@deutschebahn.com
* 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz.
Max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

MVG Kundencenter Poccistraße
U-Bahn, Haltestelle Poccistraße
Poccistraße 1-3
Montag bis Freitag: 8.00 – 18.00 Uhr
Postanschrift:
MVG Abo-Center
Emmy-Noether-Str. 2
80287 München
Telefon: 089/21 91 – 32 82
Fax: 089/21 91 – 23 78
E-Mail: abocenter@mvg.swm.de

MVG Kundencenter Marienplatz
Zwischengeschoss
Montag bis Freitag: 9.00 – 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 16.00 Uhr

Preise gültig ab 01.01.2012
klimaneutral
gedruckt S-Bahn | U-Bahn | Bus | Tram

www.mvv-muenchen.deJanuar 2012

Mit den MVV-Abos
haben Sie ein paar

Kröten extra.

Im Abo: IsarCard – IsarCard9Uhr – IsarCard60
12 Monate fahren, nur 10 Monate zahlen

und so tierisch sparen.
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Vertragsbedingungen für das M
VV-A

bonnem
ent

1)	�
1D

ie D
B

 Vertrieb G
m

bH
 und die M

ünchner Verkehrsgesellschaft m
bH

 (M
V

G
) führen das A

bonnem
entverfahren für den gesam

ten M
V

V-
B

ereich durch. 2Vertragspartner des A
bonnenten ist das jew

eils durchführende Verkehrsunternehm
en.  

2) 	
D

as IsarC
ardA

bo, die IsarC
ard9U

hr im
 A

bo und die IsarC
ard60 im

 A
bo sind jew

eils 12 M
onate gültig.

3) 	
1��D

ie A
bonnem

ents w
erden als persönliche oder übertragbare Zeitkarte(n) angeboten. 

	
2B

ei den persönlichen A
bonnem

ents w
erden neben dem

 örtlichen G
eltungsbereich Vornam

e und N
am

e des Inhabers angegeben. 3Zur 
 	

Identifikation m
uss bei allen persönlichen und bei der übertragbaren IsarC

ard60 im
 A

bo ein am
tlicher Lichtbildausw

eis (G
eburtsdatum

) m
it- 

	
geführt und bei einer Fahrausw

eiskontrolle m
it vorgezeigt w

erden.

	
4E

in W
echsel zw

ischen der persönlichen und übertragbaren Variante sow
ie der Zahlungsw

eise (jährlich oder m
onatlich) ist nur zu B

eginn 
	

eines neuen Vertragsjahres m
öglich. 5D

am
it die Zeitkarten im

 A
bonnem

ent rechtzeitig übersandt w
erden können, ist der Ä

nderungsw
unsch 

	
dem

 durchführenden U
nternehm

en zw
ei M

onate vor dem
 E

nde des Vertragsjahres (siehe hierzu die Laufzeit der Zeitkarte) m
itzuteilen. 6D

er 
 	

W
echsel des G

eltungsbereichs ist zum
 E

rsten eines M
onats m

öglich.

4)	�
D

as A
bonnem

ent besteht grundsätzlich bei persönlicher Variante aus einer K
arte, bei übertragbarer Variante aus einzelnen K

arten für zw
ölf 

aufeinanderfolgende K
alenderm

onate.

5)	�
1B

ei m
onatlicher Zahlung des A

bonnem
ents w

ird der jew
eils tariflich gültige M

onatspreis zehn M
onate lang w

ährend des 12-m
onatigen 

Vertragszeitraum
s vom

 K
onto abgebucht. 2Im

 11. und 12. M
onat erfolgt keine A

bbuchung, auch dann nicht, w
enn zw

ischenzeitlich eine 
P

reisänderung erfolgt sein sollte. 3B
ei jährlicher Zahlung w

ird der jew
eils tariflich gültige Jahrespreis im

 ersten M
onat abgebucht. 4D

er 
G

esam
tpreis beträgt 9,5 M

onatskartenpreise. 5D
ie B

eträge sind bei m
onatlicher Zahlung jew

eils zum
 E

rsten des M
onats fällig, bei jährlicher 

Zahlung zum
 G

ültigkeitsbeginn des A
bonnem

ents.

6) 	�
1Voraussetzung für die Teilnahm

e am
 A

bonnem
ent ist die E

rteilung einer E
inzugserm

ächtigung. 2D
aueraufträge oder E

inzelüberw
eisungen 

sind nicht m
öglich.

7) 	
1D

as A
bonnem

ent w
ird per P

ost an den K
unden übersandt. 2Für den Fall, dass das A

bo innerhalb einer W
oche vor Vertragsbeginn nicht 	

	
beim

 K
unden eingetroffen ist, ist dieser gehalten, das durchführende U

nternehm
en hiervon schriftlich zu inform

ieren.

8) 	
1D

as A
bonnem

ent kann jederzeit m
it einer Frist von einem

 M
onat zum

 E
nde eines K

alenderm
onats schriftlich gekündigt w

erden. 

	�
2W

ird das Vertragsjahr m
it zw

ölf M
onaten (Ziffer 4 und 5) w

egen K
ündigung nicht ausgeschöpft, kann keine R

abattierung in Form
 von 

Freim
onaten oder entsprechender M

inderberechnung erfolgen.  

	�
3B

ei jährlicher Zahlung w
ird der D

ifferenzbetrag nach A
bzug des tariflich festgesetzten B

earbeitungsentgeltes an den K
unden ausgezahlt 

oder überw
iesen. 

9)	
1S

ofern keine K
ündigung erfolgt ist, erhält der K

unde spätestens zw
ei W

ochen vor A
blauf des Vertragsjahres per P

ost, bei persönlicher 
	

Variante eine, bei übertragbarer Variante zw
ölf Zeitkarte(n) für die folgenden zw

ölf M
onate. 2D

er K
unde ist gehalten, bis eine W

oche vor 
	

A
blauf der G

eltungsdauer das durchführende U
nternehm

en darüber zu inform
ieren, falls er die neue K

arte noch nicht erhalten hat.

10)	�
1B

ei Verlust des persönlichen A
bonnem

ents w
ird gegen einen K

ostenbeitrag von 5,00 Euro einm
alig eine E

rsatzkarte für die restliche 
Laufzeit ausgestellt. 2B

ei Inanspruchnahm
e einer E

rsatzkarte kann das A
bonnem

ent bis zum
 E

nde der Vertragslaufzeit nicht m
ehr gekündigt 

w
erden. 3B

eim
 übertragbaren A

bonnem
ent ist die A

usstellung einer E
rsatzkarte nicht m

öglich. 4E
in persönlicher B

esuch beim
 durchführen-

den U
nternehm

en ist ggf. notw
endig. 5D

as persönliche A
bonnem

ent kann dort direkt ausgehändigt w
erden.

11)	�
D

em
 durchführenden U

nternehm
en als verloren gem

eldete K
arten w

erden dam
it ungültig und sind bei W

iederauffinden unverzüglich  
zurückzugeben.

12)	�
1B

ei Tarifänderungen w
erden die A

bbuchungsbeträge ab dem
 Ä

nderungszeitpunkt entsprechend angepasst. 2B
ei jährlicher Zahlungsw

eise 
erfolgt die A

npassung jew
eils autom

atisch bei Vertragsverlängerung. 3E
ine gesonderte M

itteilung erfolgt nicht.

13)	�
1Ä

nderungen von A
dresse und B

ankverbindung sind dem
 zuständigen A

bo-C
enter unverzüglich, d.h. bis spätestens zum

 10. eines M
onats, 

sow
eit die Ä

nderung noch für den laufenden M
onat gelten soll, m

itzuteilen. 2Ä
nderungen können persönlich, schriftlich oder per Fax m

itge-
teilt w

erden. 3B
ei Ä

nderung des Fahrtw
eges, die sich auf die in der Zeitkarte eingetragenen R

inge ausw
irken, w

ird eine auf die aktuellen 
B

edürfnisse abgestim
m

te Zeitkarte benötigt. 4E
in eventueller D

ifferenzbetrag ist bei höherem
 Fahrpreis aufzuzahlen, bei niedrigerem

 
Fahrpreis w

ird dieser erstattet. 5D
em

 K
unden w

ird eine neue Zeitkarte ausgestellt.

	�
6B

ei m
onatlicher Zahlung w

erden in den beiden Freim
onaten w

irksam
 w

erdende Fahrpreisänderungen w
eder erstattet noch aufgezahlt.

14)	�
1K

ann ein M
onats- oder Jahresbetrag m

angels K
ontodeckung nicht abgebucht w

erden oder w
ird die E

inzugserm
ächtigung w

iderrufen, kann 
das A

bonnem
ent vom

 durchführenden U
nternehm

en unter Fristsetzung gekündigt w
erden. 2Für die in diesen Fällen vom

 K
unden zu vertre-

tende K
ündigung w

ird ein B
earbeitungsentgelt von 5,00 Euro je R

ücklastschrift erhoben. 3D
er K

unde hat in diesem
 Fall die M

öglichkeit, das 
A

bonnem
ent zurückzugeben oder den R

estbetrag bis zum
 E

nde der G
eltungsdauer in einer S

um
m

e zu bezahlen (Ziffer 16 gilt entspre-
chend). 4A

nfallende B
ankgebühren gehen zu Lasten des K

unden.

15)	�
1E

ine R
atenzahlung der ausstehenden B

eträge ist nur bei R
ückgabe der Zeitkarte(n) m

öglich. 2E
in Zahlungsaufschub für einzelne 

M
onatsbeträge ist generell ausgeschlossen.

16)	�
1B

ei jeder K
ündigung des A

bonnem
ents w

ird die Zeitkarte ungültig und ist bis zum
 5. Tag nach W

irksam
w

erden der K
ündigung beim

 durch-
führenden U

nternehm
en zurückzugeben. 2S

olange die K
arte nicht zurückgegeben w

orden ist, ist für jeden begonnenen M
onat der volle 

M
onatspreis zu zahlen.

17)	�
1B

eim
 persönlichen IsarC

ardA
bo w

ird eine Fahrpreiserstattung bei einer m
it Fahrunfähigkeit verbundenen K

rankheit ab 15 Tagen D
auer 

durchgeführt. 2D
ie Fahrunfähigkeit m

uss durch ein ärztliches A
ttest, K

urentlassungsschein oder die B
escheinigung eines K

rankenhauses 
nachgew

iesen w
erden. 3Für jeden K

rankheitstag bei m
onatlicher Zahlung w

ird 1/30 des M
onatspreises, bei jährlicher Zahlung 1/360 des 

Jahrespreises, im
 H

öchstfall der Fahrpreis für 60 Tage innerhalb des 12-m
onatigen Vertragszeitraum

s erstattet. 4Vom
 E

rstattungsbetrag w
ird 

das tariflich festgelegte E
ntgelt abgezogen. 5M

ehrere K
urzkrankheiten über w

enige Tage, die zusam
m

engerechnet über 15 Tage ergeben, 
können nicht anerkannt w

erden.

18)	�
1H

at der K
unde sein A

bonnem
ent bei einer Fahrkartenkontrolle nicht bei sich, ist das erhöhte B

eförderungsentgelt in voller H
öhe zu bezah-

len. 2B
ei einem

 persönlichen A
bonnem

ent erm
äßigt sich dieser B

etrag auf die in den Tarifbestim
m

ungen festgelegte H
öhe, w

enn das 
A

bonnem
ent innerhalb von 14 Tagen bei der E

inspruchstelle vorgelegt w
ird. 3B

ei dem
 übertragbaren A

bonnem
ent ist diese E

rm
äßigung nicht 

m
öglich, da nicht m

itgeführte Zeitkarten zur selben Zeit von D
ritten benutzt w

orden sein können.

19)	
D

er entgeltliche Verleih sow
ie der Verkauf des übertragbaren A

bonnem
ents sind nicht gestattet.

20)	�
D

as jew
eils durchführende U

nternehm
en ist berechtigt, A

ntragsteller, bei denen bei früheren A
bonnem

ents Zahlungsunregelm
äßigkeiten 

aufgetreten sind, von einer erneuten Teilnahm
e am

 Lastschriftverfahren auszuschließen.



monatliche 
Abbuchung(10x)	

Anzahl Ringe Jahressumme Ersparnis
durch Abo

Preise IsarCardAbo mit monatlicher Zahlung
                   			 

	bis 2 Ringe	 46,40 	 464,00 	 92,80 
	 3 Ringe	 55,80 	 558,00 	 111,60 
	 4 Ringe	 66,40 	 664,00 	 132,80 
	 5 Ringe	 75,90 	 759,00 	 151,80 
	 6 Ringe	 87,20 	 872,00 	 174,40 
	 7 Ringe	 97,80 	 978,00 	 195,60 
	 8 Ringe	 107,30 	 1.073,00 	 214,60 
	 9 Ringe	 117,90 	 1.179,00 	 235,80 
	 10 Ringe	 128,10 	 1.281,00 	 256,20 
	 11 Ringe	 137,20 	 1.372,00 	 274,40 
	 12 Ringe	 147,10 	 1.471,00 	 294,20 
	 13 Ringe	 158,00 	 1.580,00 	 316,00 
	 14 Ringe	 169,00 	 1.690,00 	 338,00 
	 15 Ringe	 178,50 	 1.785,00 	 357,00 
	 16 Ringe	 189,40 	 1.894,00 	 378,80 

einmalige 
Jahressumme

Anzahl  
Ringe

Ersparnis
durch Abo

Preise IsarCardAbo mit jährlicher Zahlung
                   			 

 bis 2 Ringe	 438,00 	 118,80 
	 3 Ringe	 528,00 	 141,60 
	 4 Ringe	 630,00 	 166,80 
	 5 Ringe	 720,00 	 190,80 
	 6 Ringe	 828,00 	 218,40 
	 7 Ringe	 927,00 	 246,60 
	 8 Ringe	 1.017,00 	 270,60 
	 9 Ringe	 1.119,00 	 295,80 
	 10 Ringe	 1.215,00 	 322,20 
	 11 Ringe	 1.302,00 	 344,40 
	 12 Ringe	 1.395,00 	 370,20 
	 13 Ringe	 1.500,00 	 396,00 
	 14 Ringe	 1.605,00 	 423,00 
	 15 Ringe	 1.695,00 	 447,00  
	 16 Ringe	 1.797,00  	 475,80 

ab 1,27  pro Tag

ab 1,20  pro Tag

monatliche 
Abbuchung(10x)	

Geltungs-
bereich

Jahressumme Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard9Uhr im Abo mit monatlicher Zahlung
                   			 

 Innenraum	 49,70 	 497,00  	 99,40 
	 Außenraum	 49,70 	 497,00  	 99,40 
	 Gesamtnetz	 67,50 	 675,00 	 135,00 
 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich	 17,80 

einmalige 
Jahressumme

Geltungs-
bereich

Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard9Uhr im Abo mit jährlicher Zahlung
                   			 

	 Innenraum	 471,00 	 125,40 
 Außenraum	 471,00 	 125,40 
 Gesamtnetz	 639,00 	 171,00 
 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich 	 17,20 

monatliche 
Abbuchung(10x)	

Geltungs-
bereich

Jahressumme Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard60 im Abo mit monatlicher Zahlung
                   			 

 Innenraum	 40,80 	 408,00 	 81,60 
 Außenraum	 40,80 	 408,00 	 81,60 
 Gesamtnetz	 58,60 	 586,00 	 117,20 
	 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich 	 17,80 

einmalige 
Jahressumme

Geltungs-
bereich

Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard60 im Abo mit jährlicher Zahlung
                   			 

	 Innenraum	 387,00 	 102,60 
 Außenraum	 387,00 	 102,60 
 Gesamtnetz	 555,00 	 148,20 
 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich 	 17,80 

ab 1,36  pro Tag

ab 1,29  pro Tag

ab 1,12  pro Tag

ab 1,06  pro Tag

Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH, Postfach 260154, 80058 München

Möchten Sie persönlich vorbeikommen?

S-Bahn Kunden-Center München Hauptbf.
Haupthalle
Montag bis Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr
Postanschrift:
DB Vertrieb GmbH, Abo-Center
An der Überführung 1, 84032 Landshut
Telefon: 01805/08 80 11*
Fax: 069/26 55 79 14
E-Mail: db.abocenter.landshut@deutschebahn.com
* 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz.
Max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

MVG Kundencenter Poccistraße
U-Bahn, Haltestelle Poccistraße
Poccistraße 1-3
Montag bis Freitag: 8.00 – 18.00 Uhr
Postanschrift:
MVG Abo-Center
Emmy-Noether-Str. 2
80287 München
Telefon: 089/21 91 – 32 82
Fax: 089/21 91 – 23 78
E-Mail: abocenter@mvg.swm.de

MVG Kundencenter Marienplatz
Zwischengeschoss
Montag bis Freitag: 9.00 – 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 16.00 Uhr

Preise gültig ab 01.01.2012
klimaneutral
gedruckt S-Bahn | U-Bahn | Bus | Tram

www.mvv-muenchen.deJanuar 2012

Mit den MVV-Abos
haben Sie ein paar

Kröten extra.

Im Abo: IsarCard – IsarCard9Uhr – IsarCard60
12 Monate fahren, nur 10 Monate zahlen

und so tierisch sparen.
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Vertragsbedingungen für das M
VV-A

bonnem
ent

1)	�
1D

ie D
B

 Vertrieb G
m

bH
 und die M

ünchner Verkehrsgesellschaft m
bH

 (M
V

G
) führen das A

bonnem
entverfahren für den gesam

ten M
V

V-
B

ereich durch. 2Vertragspartner des A
bonnenten ist das jew

eils durchführende Verkehrsunternehm
en.  

2) 	
D

as IsarC
ardA

bo, die IsarC
ard9U

hr im
 A

bo und die IsarC
ard60 im

 A
bo sind jew

eils 12 M
onate gültig.

3) 	
1��D

ie A
bonnem

ents w
erden als persönliche oder übertragbare Zeitkarte(n) angeboten. 

	
2B

ei den persönlichen A
bonnem

ents w
erden neben dem

 örtlichen G
eltungsbereich Vornam

e und N
am

e des Inhabers angegeben. 3Zur 
 	

Identifikation m
uss bei allen persönlichen und bei der übertragbaren IsarC

ard60 im
 A

bo ein am
tlicher Lichtbildausw

eis (G
eburtsdatum

) m
it- 

	
geführt und bei einer Fahrausw

eiskontrolle m
it vorgezeigt w

erden.

	
4E

in W
echsel zw

ischen der persönlichen und übertragbaren Variante sow
ie der Zahlungsw

eise (jährlich oder m
onatlich) ist nur zu B

eginn 
	

eines neuen Vertragsjahres m
öglich. 5D

am
it die Zeitkarten im

 A
bonnem

ent rechtzeitig übersandt w
erden können, ist der Ä

nderungsw
unsch 

	
dem

 durchführenden U
nternehm

en zw
ei M

onate vor dem
 E

nde des Vertragsjahres (siehe hierzu die Laufzeit der Zeitkarte) m
itzuteilen. 6D

er 
 	

W
echsel des G

eltungsbereichs ist zum
 E

rsten eines M
onats m

öglich.

4)	�
D

as A
bonnem

ent besteht grundsätzlich bei persönlicher Variante aus einer K
arte, bei übertragbarer Variante aus einzelnen K

arten für zw
ölf 

aufeinanderfolgende K
alenderm

onate.

5)	�
1B

ei m
onatlicher Zahlung des A

bonnem
ents w

ird der jew
eils tariflich gültige M

onatspreis zehn M
onate lang w

ährend des 12-m
onatigen 

Vertragszeitraum
s vom

 K
onto abgebucht. 2Im

 11. und 12. M
onat erfolgt keine A

bbuchung, auch dann nicht, w
enn zw

ischenzeitlich eine 
P

reisänderung erfolgt sein sollte. 3B
ei jährlicher Zahlung w

ird der jew
eils tariflich gültige Jahrespreis im

 ersten M
onat abgebucht. 4D

er 
G

esam
tpreis beträgt 9,5 M

onatskartenpreise. 5D
ie B

eträge sind bei m
onatlicher Zahlung jew

eils zum
 E

rsten des M
onats fällig, bei jährlicher 

Zahlung zum
 G

ültigkeitsbeginn des A
bonnem

ents.

6) 	�
1Voraussetzung für die Teilnahm

e am
 A

bonnem
ent ist die E

rteilung einer E
inzugserm

ächtigung. 2D
aueraufträge oder E

inzelüberw
eisungen 

sind nicht m
öglich.

7) 	
1D

as A
bonnem

ent w
ird per P

ost an den K
unden übersandt. 2Für den Fall, dass das A

bo innerhalb einer W
oche vor Vertragsbeginn nicht 	

	
beim

 K
unden eingetroffen ist, ist dieser gehalten, das durchführende U

nternehm
en hiervon schriftlich zu inform

ieren.

8) 	
1D

as A
bonnem

ent kann jederzeit m
it einer Frist von einem

 M
onat zum

 E
nde eines K

alenderm
onats schriftlich gekündigt w

erden. 

	�
2W

ird das Vertragsjahr m
it zw

ölf M
onaten (Ziffer 4 und 5) w

egen K
ündigung nicht ausgeschöpft, kann keine R

abattierung in Form
 von 

Freim
onaten oder entsprechender M

inderberechnung erfolgen.  

	�
3B

ei jährlicher Zahlung w
ird der D

ifferenzbetrag nach A
bzug des tariflich festgesetzten B

earbeitungsentgeltes an den K
unden ausgezahlt 

oder überw
iesen. 

9)	
1S

ofern keine K
ündigung erfolgt ist, erhält der K

unde spätestens zw
ei W

ochen vor A
blauf des Vertragsjahres per P

ost, bei persönlicher 
	

Variante eine, bei übertragbarer Variante zw
ölf Zeitkarte(n) für die folgenden zw

ölf M
onate. 2D

er K
unde ist gehalten, bis eine W

oche vor 
	

A
blauf der G

eltungsdauer das durchführende U
nternehm

en darüber zu inform
ieren, falls er die neue K

arte noch nicht erhalten hat.

10)	�
1B

ei Verlust des persönlichen A
bonnem

ents w
ird gegen einen K

ostenbeitrag von 5,00 Euro einm
alig eine E

rsatzkarte für die restliche 
Laufzeit ausgestellt. 2B

ei Inanspruchnahm
e einer E

rsatzkarte kann das A
bonnem

ent bis zum
 E

nde der Vertragslaufzeit nicht m
ehr gekündigt 

w
erden. 3B

eim
 übertragbaren A

bonnem
ent ist die A

usstellung einer E
rsatzkarte nicht m

öglich. 4E
in persönlicher B

esuch beim
 durchführen-

den U
nternehm

en ist ggf. notw
endig. 5D

as persönliche A
bonnem

ent kann dort direkt ausgehändigt w
erden.

11)	�
D

em
 durchführenden U

nternehm
en als verloren gem

eldete K
arten w

erden dam
it ungültig und sind bei W

iederauffinden unverzüglich  
zurückzugeben.

12)	�
1B

ei Tarifänderungen w
erden die A

bbuchungsbeträge ab dem
 Ä

nderungszeitpunkt entsprechend angepasst. 2B
ei jährlicher Zahlungsw

eise 
erfolgt die A

npassung jew
eils autom

atisch bei Vertragsverlängerung. 3E
ine gesonderte M

itteilung erfolgt nicht.

13)	�
1Ä

nderungen von A
dresse und B

ankverbindung sind dem
 zuständigen A

bo-C
enter unverzüglich, d.h. bis spätestens zum

 10. eines M
onats, 

sow
eit die Ä

nderung noch für den laufenden M
onat gelten soll, m

itzuteilen. 2Ä
nderungen können persönlich, schriftlich oder per Fax m

itge-
teilt w

erden. 3B
ei Ä

nderung des Fahrtw
eges, die sich auf die in der Zeitkarte eingetragenen R

inge ausw
irken, w

ird eine auf die aktuellen 
B

edürfnisse abgestim
m

te Zeitkarte benötigt. 4E
in eventueller D

ifferenzbetrag ist bei höherem
 Fahrpreis aufzuzahlen, bei niedrigerem

 
Fahrpreis w

ird dieser erstattet. 5D
em

 K
unden w

ird eine neue Zeitkarte ausgestellt.

	�
6B

ei m
onatlicher Zahlung w

erden in den beiden Freim
onaten w

irksam
 w

erdende Fahrpreisänderungen w
eder erstattet noch aufgezahlt.

14)	�
1K

ann ein M
onats- oder Jahresbetrag m

angels K
ontodeckung nicht abgebucht w

erden oder w
ird die E

inzugserm
ächtigung w

iderrufen, kann 
das A

bonnem
ent vom

 durchführenden U
nternehm

en unter Fristsetzung gekündigt w
erden. 2Für die in diesen Fällen vom

 K
unden zu vertre-

tende K
ündigung w

ird ein B
earbeitungsentgelt von 5,00 Euro je R

ücklastschrift erhoben. 3D
er K

unde hat in diesem
 Fall die M

öglichkeit, das 
A

bonnem
ent zurückzugeben oder den R

estbetrag bis zum
 E

nde der G
eltungsdauer in einer S

um
m

e zu bezahlen (Ziffer 16 gilt entspre-
chend). 4A

nfallende B
ankgebühren gehen zu Lasten des K

unden.

15)	�
1E

ine R
atenzahlung der ausstehenden B

eträge ist nur bei R
ückgabe der Zeitkarte(n) m

öglich. 2E
in Zahlungsaufschub für einzelne 

M
onatsbeträge ist generell ausgeschlossen.

16)	�
1B

ei jeder K
ündigung des A

bonnem
ents w

ird die Zeitkarte ungültig und ist bis zum
 5. Tag nach W

irksam
w

erden der K
ündigung beim

 durch-
führenden U

nternehm
en zurückzugeben. 2S

olange die K
arte nicht zurückgegeben w

orden ist, ist für jeden begonnenen M
onat der volle 

M
onatspreis zu zahlen.

17)	�
1B

eim
 persönlichen IsarC

ardA
bo w

ird eine Fahrpreiserstattung bei einer m
it Fahrunfähigkeit verbundenen K

rankheit ab 15 Tagen D
auer 

durchgeführt. 2D
ie Fahrunfähigkeit m

uss durch ein ärztliches A
ttest, K

urentlassungsschein oder die B
escheinigung eines K

rankenhauses 
nachgew

iesen w
erden. 3Für jeden K

rankheitstag bei m
onatlicher Zahlung w

ird 1/30 des M
onatspreises, bei jährlicher Zahlung 1/360 des 

Jahrespreises, im
 H

öchstfall der Fahrpreis für 60 Tage innerhalb des 12-m
onatigen Vertragszeitraum

s erstattet. 4Vom
 E

rstattungsbetrag w
ird 

das tariflich festgelegte E
ntgelt abgezogen. 5M

ehrere K
urzkrankheiten über w

enige Tage, die zusam
m

engerechnet über 15 Tage ergeben, 
können nicht anerkannt w

erden.

18)	�
1H

at der K
unde sein A

bonnem
ent bei einer Fahrkartenkontrolle nicht bei sich, ist das erhöhte B

eförderungsentgelt in voller H
öhe zu bezah-

len. 2B
ei einem

 persönlichen A
bonnem

ent erm
äßigt sich dieser B

etrag auf die in den Tarifbestim
m

ungen festgelegte H
öhe, w

enn das 
A

bonnem
ent innerhalb von 14 Tagen bei der E

inspruchstelle vorgelegt w
ird. 3B

ei dem
 übertragbaren A

bonnem
ent ist diese E

rm
äßigung nicht 

m
öglich, da nicht m

itgeführte Zeitkarten zur selben Zeit von D
ritten benutzt w

orden sein können.

19)	
D

er entgeltliche Verleih sow
ie der Verkauf des übertragbaren A

bonnem
ents sind nicht gestattet.

20)	�
D

as jew
eils durchführende U

nternehm
en ist berechtigt, A

ntragsteller, bei denen bei früheren A
bonnem

ents Zahlungsunregelm
äßigkeiten 

aufgetreten sind, von einer erneuten Teilnahm
e am

 Lastschriftverfahren auszuschließen.



Zeitkarten im 
Abonnement 
Mobilität für jeden Anspruch

Das MVV-Abonnement ist jetzt so flexibel wie noch nie: 
Wählen Sie zwischen dem IsarCardAbo, der Isar 
Card9Uhr im Abo oder der IsarCard60 im Abo.  
Alle Abo-Varianten bekommen Sie mit monatlicher oder 
jährlicher Zahlungsweise als persönliche oder übertrag
bare Karten. Sie sind jeweils für 12 aufeinanderfolgende 
Monate gültig.

Das übertragbare Abo

Die übertragbaren Abonnements können abwechselnd 
von mehreren Personen genutzt werden, die sich ein Abo 
teilen. Bei der IsarCard60 im Abo muss der Nutzer 
außerdem die Altersgrenze von 60 Jahren erreicht haben 
und dies bei einer Fahrkartenkontrolle durch einen  
amtlichen Lichtbildausweis nachweisen. Kann bei einer 
Fahrkartenkontrolle das übertragbare Abo nicht vor
gezeigt werden, ist das erhöhte Beförderungsentgelt  
von 40  zu bezahlen, da das Abo zur gleichen Zeit von  
einer anderen Person genutzt werden könnte. Aus dem-
selben Grund kann das Abo bei Verlust auch nicht ersetzt 
werden. Um den möglichen Verlust zu begrenzen, wird 
das übertragbare Abo mit jährlicher Zahlungsweise in 12 
einzelnen Monatskarten ausgegeben.

Das persönliche Abo

	 Die persönlichen Abonnements können nur vom Inhaber 
des Abos genutzt werden. Deshalb ist auf dem Abo der 
Name des Inhabers vermerkt. Außerdem gilt es nur in 
Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis.

	 Wer sein persönliches Abo bei einer Fahrkartenkon
trolle nicht bei sich hat, das Abo jedoch innerhalb zwei 
Wochen vorlegen kann, muss nur noch ein erhöhtes  
Beförderungsentgelt von 7  bezahlen.

	 Bei Verlust wird das persönliche Abo gegen ein Bear
beitungsentgelt von 5  ersetzt.

	 Wer sein IsarCardAbo – bedingt durch mehr als 14 auf
einanderfolgende Krankheitstage – vorübergehend nicht 
nutzt, kann sich den Preis für diesen Zeitraum (maximal 
für zwei Monate) zurückerstatten lassen. Dazu muss ein 
ärztliches Attest für die angegebenen Krankheitstage vor-
liegen. Bei der IsarCard9Uhr im Abo und der Isar 
Card60 im Abo ist eine krankheitsbedingte Erstattung 
nicht möglich.

Die Geltungsdauer

Die Abonnements gelten für jeweils 12 aufeinanderfol-
gende Kalendermonate. Dabei sind folgende Sperrzeiten 
zu beachten:

	 Die IsarCard9Uhr im Abo gilt nicht Montag bis 
Freitag von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr. Am Wochenende 
und an Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12. gibt es 
keine Sperrzeiten.

	 Die IsarCard60 im Abo gilt nicht Montag bis 
Freitag von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr. Am Wochenende, 
an Feiertagen und während der Schulferien gibt es 
keine Sperrzeiten. Im ausgewählten Geltungsbereich 
der IsarCard60 im Abo sind darüber hinaus auch 
Fahrten zu vergünstigten Preisen während der Sperrzeit 
möglich. Pro befahrener Zone muss nur 1 Streifen der 
Streifenkarte entwertet werden. Für Kurzstreckenfahrten 
(= 1 Streifen) gibt es keine weitere Ermäßigung.

Aktionsradius mit Erweiterungs
möglichkeit

	 Das IsarCardAbo wird konkret für die Ringe ausge-
stellt, in denen es gelten soll, jedoch für mindestens 
zwei nebeneinanderliegende Ringe.

	 Die IsarCard9Uhr im Abo und die IsarCard60 
im Abo sind jeweils für den Innenraum, den 
Außenraum oder das Gesamtnetz erhältlich. Zur 
Erweiterung des Geltungsbereichs auf das Gesamtnetz 
kann monatsweise eine Erweiterungskarte gekauft wer-
den. Die Erweiterungskarte erhalten Sie an den Fahr-
kartenautomaten im S-Bahn-Bereich und den Zeitkarten-
automaten im U-Bahn-Bereich durch Drücken der Taste 
„Erweiterung auf Gesamtnetz“. Außerdem gibt es die 
Erweiterungskarte an allen MVV-Verkaufsstellen.

Die Mitnahmeregelung

	 Beim IsarCardAbo und der IsarCard9Uhr im 
Abo können Kinder zwischen 6 und 14 Jahren mon-
tags bis freitags ab 9.00 Uhr, an Wochenenden sowie 
feiertags ganztägig kostenlos mitgenommen werden. 
Dabei ist die Anzahl auf drei Kinder begrenzt, wenn sie 
nicht zur Familie gehören; für eigene Kinder und 
Enkelkinder gibt es diese Beschränkung nicht.

	 Die IsarCard60 im Abo kann immer nur von einer 
Person zur Fahrt genutzt werden. Die Mitnahme von 
weiteren Personen ist nicht gestattet.

Die Bezahlung in Monatsraten  
oder als Jahrespauschale

	 Beim Abonnement mit monatlicher Zahlung wird der 
Monatspreis 10 Monate lang während der 12-mona
tigen Geltungsdauer abgebucht. Im elften und zwölften 
Monat erfolgt keine Abbuchung.

	 Beim Abonnement mit jährlicher Zahlung kann der  
Gesamtpreis (Preis für 9,5 Monatskarten) im ersten  
Geltungsmonat vom Konto abgebucht oder beim Kauf 
im MVG Kundencenter Poccistraße und Marienplatz 
bar bzw. mit EC-Karte bezahlt werden. Im S-Bahn 
Kunden-Center München Hauptbahnhof ist nur 
Abbuchung möglich.

	 Der entgeltliche Verleih oder Verkauf der übertrag
baren MVV-Abonnements ist nicht gestattet.

Die Bestellung

Alle MVV-Abonnements können mit beiliegendem 
Bestellschein beim Abo-Center der Deutschen Bahn oder 
beim Abo-Center der Münchner Verkehrsgesellschaft, 
MVG, oder online unter www.mvv-abo.de bestellt werden.

Interessiert? Füllen Sie einfach den Bestellschein aus und schicken ihn an:	      • MVG mbH, Abo-Center, Emmy-Noether-Straße 2, 80287 München 	         • DB Vertrieb GmbH, Abo-Center, An der Überführung 1, 84032 Landshut 

Aktuelle Infos rund um den MVV
im Internet unter www.mvv-muenchen.de

regelmäßig via Newsletter unter 
www.mvv-muenchen.de/mvv-newsletter

Fahrtauskünfte
rund um die Uhr in Deutsch und Englisch 

unter 089/41 42 43 44
im Internet unter www.mvv-muenchen.de/efa 
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monatliche 
Abbuchung(10x)	

Anzahl Ringe Jahressumme Ersparnis
durch Abo

Preise IsarCardAbo mit monatlicher Zahlung
                   			 

	bis 2 Ringe	 46,40 	 464,00 	 92,80 
	 3 Ringe	 55,80 	 558,00 	 111,60 
	 4 Ringe	 66,40 	 664,00 	 132,80 
	 5 Ringe	 75,90 	 759,00 	 151,80 
	 6 Ringe	 87,20 	 872,00 	 174,40 
	 7 Ringe	 97,80 	 978,00 	 195,60 
	 8 Ringe	 107,30 	 1.073,00 	 214,60 
	 9 Ringe	 117,90 	 1.179,00 	 235,80 
	 10 Ringe	 128,10 	 1.281,00 	 256,20 
	 11 Ringe	 137,20 	 1.372,00 	 274,40 
	 12 Ringe	 147,10 	 1.471,00 	 294,20 
	 13 Ringe	 158,00 	 1.580,00 	 316,00 
	 14 Ringe	 169,00 	 1.690,00 	 338,00 
	 15 Ringe	 178,50 	 1.785,00 	 357,00 
	 16 Ringe	 189,40 	 1.894,00 	 378,80 

einmalige 
Jahressumme

Anzahl  
Ringe

Ersparnis
durch Abo

Preise IsarCardAbo mit jährlicher Zahlung
                   			 

 bis 2 Ringe	 438,00 	 118,80 
	 3 Ringe	 528,00 	 141,60 
	 4 Ringe	 630,00 	 166,80 
	 5 Ringe	 720,00 	 190,80 
	 6 Ringe	 828,00 	 218,40 
	 7 Ringe	 927,00 	 246,60 
	 8 Ringe	 1.017,00 	 270,60 
	 9 Ringe	 1.119,00 	 295,80 
	 10 Ringe	 1.215,00 	 322,20 
	 11 Ringe	 1.302,00 	 344,40 
	 12 Ringe	 1.395,00 	 370,20 
	 13 Ringe	 1.500,00 	 396,00 
	 14 Ringe	 1.605,00 	 423,00 
	 15 Ringe	 1.695,00 	 447,00  
	 16 Ringe	 1.797,00  	 475,80 

ab 1,27  pro Tag

ab 1,20  pro Tag

monatliche 
Abbuchung(10x)	

Geltungs-
bereich

Jahressumme Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard9Uhr im Abo mit monatlicher Zahlung
                   			 

 Innenraum	 49,70 	 497,00  	 99,40 
	 Außenraum	 49,70 	 497,00  	 99,40 
	 Gesamtnetz	 67,50 	 675,00 	 135,00 
 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich	 17,80 

einmalige 
Jahressumme

Geltungs-
bereich

Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard9Uhr im Abo mit jährlicher Zahlung
                   			 

	 Innenraum	 471,00 	 125,40 
 Außenraum	 471,00 	 125,40 
 Gesamtnetz	 639,00 	 171,00 
 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich 	 17,20 

monatliche 
Abbuchung(10x)	

Geltungs-
bereich

Jahressumme Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard60 im Abo mit monatlicher Zahlung
                   			 

 Innenraum	 40,80 	 408,00 	 81,60 
 Außenraum	 40,80 	 408,00 	 81,60 
 Gesamtnetz	 58,60 	 586,00 	 117,20 
	 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich 	 17,80 

einmalige 
Jahressumme

Geltungs-
bereich

Ersparnis
durch Abo

Preise der IsarCard60 im Abo mit jährlicher Zahlung
                   			 

	 Innenraum	 387,00 	 102,60 
 Außenraum	 387,00 	 102,60 
 Gesamtnetz	 555,00 	 148,20 
 Erweiterungskarte auf Gesamtnetz: monatlich 	 17,80 

ab 1,36  pro Tag

ab 1,29  pro Tag

ab 1,12  pro Tag

ab 1,06  pro Tag

Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH, Postfach 260154, 80058 München

Möchten Sie persönlich vorbeikommen?

S-Bahn Kunden-Center München Hauptbf.
Haupthalle
Montag bis Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr
Postanschrift:
DB Vertrieb GmbH, Abo-Center
An der Überführung 1, 84032 Landshut
Telefon: 01805/08 80 11*
Fax: 069/26 55 79 14
E-Mail: db.abocenter.landshut@deutschebahn.com
* 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz.
Max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

MVG Kundencenter Poccistraße
U-Bahn, Haltestelle Poccistraße
Poccistraße 1-3
Montag bis Freitag: 8.00 – 18.00 Uhr
Postanschrift:
MVG Abo-Center
Emmy-Noether-Str. 2
80287 München
Telefon: 089/21 91 – 32 82
Fax: 089/21 91 – 23 78
E-Mail: abocenter@mvg.swm.de

MVG Kundencenter Marienplatz
Zwischengeschoss
Montag bis Freitag: 9.00 – 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 16.00 Uhr

Preise gültig ab 01.01.2012
klimaneutral
gedruckt S-Bahn | U-Bahn | Bus | Tram

www.mvv-muenchen.deJanuar 2012

Mit den MVV-Abos
haben Sie ein paar

Kröten extra.

Im Abo: IsarCard – IsarCard9Uhr – IsarCard60
12 Monate fahren, nur 10 Monate zahlen

und so tierisch sparen.
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Vertragsbedingungen für das M
VV-A

bonnem
ent

1)	�
1D

ie D
B

 Vertrieb G
m

bH
 und die M

ünchner Verkehrsgesellschaft m
bH

 (M
V

G
) führen das A

bonnem
entverfahren für den gesam

ten M
V

V-
B

ereich durch. 2Vertragspartner des A
bonnenten ist das jew

eils durchführende Verkehrsunternehm
en.  

2) 	
D

as IsarC
ardA

bo, die IsarC
ard9U

hr im
 A

bo und die IsarC
ard60 im

 A
bo sind jew

eils 12 M
onate gültig.

3) 	
1��D

ie A
bonnem

ents w
erden als persönliche oder übertragbare Zeitkarte(n) angeboten. 

	
2B

ei den persönlichen A
bonnem

ents w
erden neben dem

 örtlichen G
eltungsbereich Vornam

e und N
am

e des Inhabers angegeben. 3Zur 
 	

Identifikation m
uss bei allen persönlichen und bei der übertragbaren IsarC

ard60 im
 A

bo ein am
tlicher Lichtbildausw

eis (G
eburtsdatum

) m
it- 

	
geführt und bei einer Fahrausw

eiskontrolle m
it vorgezeigt w

erden.

	
4E

in W
echsel zw

ischen der persönlichen und übertragbaren Variante sow
ie der Zahlungsw

eise (jährlich oder m
onatlich) ist nur zu B

eginn 
	

eines neuen Vertragsjahres m
öglich. 5D

am
it die Zeitkarten im

 A
bonnem

ent rechtzeitig übersandt w
erden können, ist der Ä

nderungsw
unsch 

	
dem

 durchführenden U
nternehm

en zw
ei M

onate vor dem
 E

nde des Vertragsjahres (siehe hierzu die Laufzeit der Zeitkarte) m
itzuteilen. 6D

er 
 	

W
echsel des G

eltungsbereichs ist zum
 E

rsten eines M
onats m

öglich.

4)	�
D

as A
bonnem

ent besteht grundsätzlich bei persönlicher Variante aus einer K
arte, bei übertragbarer Variante aus einzelnen K

arten für zw
ölf 

aufeinanderfolgende K
alenderm

onate.

5)	�
1B

ei m
onatlicher Zahlung des A

bonnem
ents w

ird der jew
eils tariflich gültige M

onatspreis zehn M
onate lang w

ährend des 12-m
onatigen 

Vertragszeitraum
s vom

 K
onto abgebucht. 2Im

 11. und 12. M
onat erfolgt keine A

bbuchung, auch dann nicht, w
enn zw

ischenzeitlich eine 
P

reisänderung erfolgt sein sollte. 3B
ei jährlicher Zahlung w

ird der jew
eils tariflich gültige Jahrespreis im

 ersten M
onat abgebucht. 4D

er 
G

esam
tpreis beträgt 9,5 M

onatskartenpreise. 5D
ie B

eträge sind bei m
onatlicher Zahlung jew

eils zum
 E

rsten des M
onats fällig, bei jährlicher 

Zahlung zum
 G

ültigkeitsbeginn des A
bonnem

ents.

6) 	�
1Voraussetzung für die Teilnahm

e am
 A

bonnem
ent ist die E

rteilung einer E
inzugserm

ächtigung. 2D
aueraufträge oder E

inzelüberw
eisungen 

sind nicht m
öglich.

7) 	
1D

as A
bonnem

ent w
ird per P

ost an den K
unden übersandt. 2Für den Fall, dass das A

bo innerhalb einer W
oche vor Vertragsbeginn nicht 	

	
beim

 K
unden eingetroffen ist, ist dieser gehalten, das durchführende U

nternehm
en hiervon schriftlich zu inform

ieren.

8) 	
1D

as A
bonnem

ent kann jederzeit m
it einer Frist von einem

 M
onat zum

 E
nde eines K

alenderm
onats schriftlich gekündigt w

erden. 

	�
2W

ird das Vertragsjahr m
it zw

ölf M
onaten (Ziffer 4 und 5) w

egen K
ündigung nicht ausgeschöpft, kann keine R

abattierung in Form
 von 

Freim
onaten oder entsprechender M

inderberechnung erfolgen.  

	�
3B

ei jährlicher Zahlung w
ird der D

ifferenzbetrag nach A
bzug des tariflich festgesetzten B

earbeitungsentgeltes an den K
unden ausgezahlt 

oder überw
iesen. 

9)	
1S

ofern keine K
ündigung erfolgt ist, erhält der K

unde spätestens zw
ei W

ochen vor A
blauf des Vertragsjahres per P

ost, bei persönlicher 
	

Variante eine, bei übertragbarer Variante zw
ölf Zeitkarte(n) für die folgenden zw

ölf M
onate. 2D

er K
unde ist gehalten, bis eine W

oche vor 
	

A
blauf der G

eltungsdauer das durchführende U
nternehm

en darüber zu inform
ieren, falls er die neue K

arte noch nicht erhalten hat.

10)	�
1B

ei Verlust des persönlichen A
bonnem

ents w
ird gegen einen K

ostenbeitrag von 5,00 Euro einm
alig eine E

rsatzkarte für die restliche 
Laufzeit ausgestellt. 2B

ei Inanspruchnahm
e einer E

rsatzkarte kann das A
bonnem

ent bis zum
 E

nde der Vertragslaufzeit nicht m
ehr gekündigt 

w
erden. 3B

eim
 übertragbaren A

bonnem
ent ist die A

usstellung einer E
rsatzkarte nicht m

öglich. 4E
in persönlicher B

esuch beim
 durchführen-

den U
nternehm

en ist ggf. notw
endig. 5D

as persönliche A
bonnem

ent kann dort direkt ausgehändigt w
erden.

11)	�
D

em
 durchführenden U

nternehm
en als verloren gem

eldete K
arten w

erden dam
it ungültig und sind bei W

iederauffinden unverzüglich  
zurückzugeben.

12)	�
1B

ei Tarifänderungen w
erden die A

bbuchungsbeträge ab dem
 Ä

nderungszeitpunkt entsprechend angepasst. 2B
ei jährlicher Zahlungsw

eise 
erfolgt die A

npassung jew
eils autom

atisch bei Vertragsverlängerung. 3E
ine gesonderte M

itteilung erfolgt nicht.

13)	�
1Ä

nderungen von A
dresse und B

ankverbindung sind dem
 zuständigen A

bo-C
enter unverzüglich, d.h. bis spätestens zum

 10. eines M
onats, 

sow
eit die Ä

nderung noch für den laufenden M
onat gelten soll, m

itzuteilen. 2Ä
nderungen können persönlich, schriftlich oder per Fax m

itge-
teilt w

erden. 3B
ei Ä

nderung des Fahrtw
eges, die sich auf die in der Zeitkarte eingetragenen R

inge ausw
irken, w

ird eine auf die aktuellen 
B

edürfnisse abgestim
m

te Zeitkarte benötigt. 4E
in eventueller D

ifferenzbetrag ist bei höherem
 Fahrpreis aufzuzahlen, bei niedrigerem

 
Fahrpreis w

ird dieser erstattet. 5D
em

 K
unden w

ird eine neue Zeitkarte ausgestellt.

	�
6B

ei m
onatlicher Zahlung w

erden in den beiden Freim
onaten w

irksam
 w

erdende Fahrpreisänderungen w
eder erstattet noch aufgezahlt.

14)	�
1K

ann ein M
onats- oder Jahresbetrag m

angels K
ontodeckung nicht abgebucht w

erden oder w
ird die E

inzugserm
ächtigung w

iderrufen, kann 
das A

bonnem
ent vom

 durchführenden U
nternehm

en unter Fristsetzung gekündigt w
erden. 2Für die in diesen Fällen vom

 K
unden zu vertre-

tende K
ündigung w

ird ein B
earbeitungsentgelt von 5,00 Euro je R

ücklastschrift erhoben. 3D
er K

unde hat in diesem
 Fall die M

öglichkeit, das 
A

bonnem
ent zurückzugeben oder den R

estbetrag bis zum
 E

nde der G
eltungsdauer in einer S

um
m

e zu bezahlen (Ziffer 16 gilt entspre-
chend). 4A

nfallende B
ankgebühren gehen zu Lasten des K

unden.

15)	�
1E

ine R
atenzahlung der ausstehenden B

eträge ist nur bei R
ückgabe der Zeitkarte(n) m

öglich. 2E
in Zahlungsaufschub für einzelne 

M
onatsbeträge ist generell ausgeschlossen.

16)	�
1B

ei jeder K
ündigung des A

bonnem
ents w

ird die Zeitkarte ungültig und ist bis zum
 5. Tag nach W

irksam
w

erden der K
ündigung beim

 durch-
führenden U

nternehm
en zurückzugeben. 2S

olange die K
arte nicht zurückgegeben w

orden ist, ist für jeden begonnenen M
onat der volle 

M
onatspreis zu zahlen.

17)	�
1B

eim
 persönlichen IsarC

ardA
bo w

ird eine Fahrpreiserstattung bei einer m
it Fahrunfähigkeit verbundenen K

rankheit ab 15 Tagen D
auer 

durchgeführt. 2D
ie Fahrunfähigkeit m

uss durch ein ärztliches A
ttest, K

urentlassungsschein oder die B
escheinigung eines K

rankenhauses 
nachgew

iesen w
erden. 3Für jeden K

rankheitstag bei m
onatlicher Zahlung w

ird 1/30 des M
onatspreises, bei jährlicher Zahlung 1/360 des 

Jahrespreises, im
 H

öchstfall der Fahrpreis für 60 Tage innerhalb des 12-m
onatigen Vertragszeitraum

s erstattet. 4Vom
 E

rstattungsbetrag w
ird 

das tariflich festgelegte E
ntgelt abgezogen. 5M

ehrere K
urzkrankheiten über w

enige Tage, die zusam
m

engerechnet über 15 Tage ergeben, 
können nicht anerkannt w

erden.

18)	�
1H

at der K
unde sein A

bonnem
ent bei einer Fahrkartenkontrolle nicht bei sich, ist das erhöhte B

eförderungsentgelt in voller H
öhe zu bezah-

len. 2B
ei einem

 persönlichen A
bonnem

ent erm
äßigt sich dieser B

etrag auf die in den Tarifbestim
m

ungen festgelegte H
öhe, w

enn das 
A

bonnem
ent innerhalb von 14 Tagen bei der E

inspruchstelle vorgelegt w
ird. 3B

ei dem
 übertragbaren A

bonnem
ent ist diese E

rm
äßigung nicht 

m
öglich, da nicht m

itgeführte Zeitkarten zur selben Zeit von D
ritten benutzt w

orden sein können.

19)	
D

er entgeltliche Verleih sow
ie der Verkauf des übertragbaren A

bonnem
ents sind nicht gestattet.

20)	�
D

as jew
eils durchführende U

nternehm
en ist berechtigt, A

ntragsteller, bei denen bei früheren A
bonnem

ents Zahlungsunregelm
äßigkeiten 

aufgetreten sind, von einer erneuten Teilnahm
e am

 Lastschriftverfahren auszuschließen.



Zeitkarten im 
Abonnement 
Mobilität für jeden Anspruch

Das MVV-Abonnement ist jetzt so flexibel wie noch nie: 
Wählen Sie zwischen dem IsarCardAbo, der Isar 
Card9Uhr im Abo oder der IsarCard60 im Abo.  
Alle Abo-Varianten bekommen Sie mit monatlicher oder 
jährlicher Zahlungsweise als persönliche oder übertrag
bare Karten. Sie sind jeweils für 12 aufeinanderfolgende 
Monate gültig.

Das übertragbare Abo

Die übertragbaren Abonnements können abwechselnd 
von mehreren Personen genutzt werden, die sich ein Abo 
teilen. Bei der IsarCard60 im Abo muss der Nutzer 
außerdem die Altersgrenze von 60 Jahren erreicht haben 
und dies bei einer Fahrkartenkontrolle durch einen  
amtlichen Lichtbildausweis nachweisen. Kann bei einer 
Fahrkartenkontrolle das übertragbare Abo nicht vor
gezeigt werden, ist das erhöhte Beförderungsentgelt  
von 40  zu bezahlen, da das Abo zur gleichen Zeit von  
einer anderen Person genutzt werden könnte. Aus dem-
selben Grund kann das Abo bei Verlust auch nicht ersetzt 
werden. Um den möglichen Verlust zu begrenzen, wird 
das übertragbare Abo mit jährlicher Zahlungsweise in 12 
einzelnen Monatskarten ausgegeben.

Das persönliche Abo

	 Die persönlichen Abonnements können nur vom Inhaber 
des Abos genutzt werden. Deshalb ist auf dem Abo der 
Name des Inhabers vermerkt. Außerdem gilt es nur in 
Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis.

	 Wer sein persönliches Abo bei einer Fahrkartenkon
trolle nicht bei sich hat, das Abo jedoch innerhalb zwei 
Wochen vorlegen kann, muss nur noch ein erhöhtes  
Beförderungsentgelt von 7  bezahlen.

	 Bei Verlust wird das persönliche Abo gegen ein Bear
beitungsentgelt von 5  ersetzt.

	 Wer sein IsarCardAbo – bedingt durch mehr als 14 auf
einanderfolgende Krankheitstage – vorübergehend nicht 
nutzt, kann sich den Preis für diesen Zeitraum (maximal 
für zwei Monate) zurückerstatten lassen. Dazu muss ein 
ärztliches Attest für die angegebenen Krankheitstage vor-
liegen. Bei der IsarCard9Uhr im Abo und der Isar 
Card60 im Abo ist eine krankheitsbedingte Erstattung 
nicht möglich.

Die Geltungsdauer

Die Abonnements gelten für jeweils 12 aufeinanderfol-
gende Kalendermonate. Dabei sind folgende Sperrzeiten 
zu beachten:

	 Die IsarCard9Uhr im Abo gilt nicht Montag bis 
Freitag von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr. Am Wochenende 
und an Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12. gibt es 
keine Sperrzeiten.

	 Die IsarCard60 im Abo gilt nicht Montag bis 
Freitag von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr. Am Wochenende, 
an Feiertagen und während der Schulferien gibt es 
keine Sperrzeiten. Im ausgewählten Geltungsbereich 
der IsarCard60 im Abo sind darüber hinaus auch 
Fahrten zu vergünstigten Preisen während der Sperrzeit 
möglich. Pro befahrener Zone muss nur 1 Streifen der 
Streifenkarte entwertet werden. Für Kurzstreckenfahrten 
(= 1 Streifen) gibt es keine weitere Ermäßigung.

Aktionsradius mit Erweiterungs
möglichkeit

	 Das IsarCardAbo wird konkret für die Ringe ausge-
stellt, in denen es gelten soll, jedoch für mindestens 
zwei nebeneinanderliegende Ringe.

	 Die IsarCard9Uhr im Abo und die IsarCard60 
im Abo sind jeweils für den Innenraum, den 
Außenraum oder das Gesamtnetz erhältlich. Zur 
Erweiterung des Geltungsbereichs auf das Gesamtnetz 
kann monatsweise eine Erweiterungskarte gekauft wer-
den. Die Erweiterungskarte erhalten Sie an den Fahr-
kartenautomaten im S-Bahn-Bereich und den Zeitkarten-
automaten im U-Bahn-Bereich durch Drücken der Taste 
„Erweiterung auf Gesamtnetz“. Außerdem gibt es die 
Erweiterungskarte an allen MVV-Verkaufsstellen.

Die Mitnahmeregelung

	 Beim IsarCardAbo und der IsarCard9Uhr im 
Abo können Kinder zwischen 6 und 14 Jahren mon-
tags bis freitags ab 9.00 Uhr, an Wochenenden sowie 
feiertags ganztägig kostenlos mitgenommen werden. 
Dabei ist die Anzahl auf drei Kinder begrenzt, wenn sie 
nicht zur Familie gehören; für eigene Kinder und 
Enkelkinder gibt es diese Beschränkung nicht.

	 Die IsarCard60 im Abo kann immer nur von einer 
Person zur Fahrt genutzt werden. Die Mitnahme von 
weiteren Personen ist nicht gestattet.

Die Bezahlung in Monatsraten  
oder als Jahrespauschale

	 Beim Abonnement mit monatlicher Zahlung wird der 
Monatspreis 10 Monate lang während der 12-mona
tigen Geltungsdauer abgebucht. Im elften und zwölften 
Monat erfolgt keine Abbuchung.

	 Beim Abonnement mit jährlicher Zahlung kann der  
Gesamtpreis (Preis für 9,5 Monatskarten) im ersten  
Geltungsmonat vom Konto abgebucht oder beim Kauf 
im MVG Kundencenter Poccistraße und Marienplatz 
bar bzw. mit EC-Karte bezahlt werden. Im S-Bahn 
Kunden-Center München Hauptbahnhof ist nur 
Abbuchung möglich.

	 Der entgeltliche Verleih oder Verkauf der übertrag
baren MVV-Abonnements ist nicht gestattet.

Die Bestellung

Alle MVV-Abonnements können mit beiliegendem 
Bestellschein beim Abo-Center der Deutschen Bahn oder 
beim Abo-Center der Münchner Verkehrsgesellschaft, 
MVG, oder online unter www.mvv-abo.de bestellt werden.

Interessiert? Füllen Sie einfach den Bestellschein aus und schicken ihn an:	      • MVG mbH, Abo-Center, Emmy-Noether-Straße 2, 80287 München 	         • DB Vertrieb GmbH, Abo-Center, An der Überführung 1, 84032 Landshut 

Aktuelle Infos rund um den MVV
im Internet unter www.mvv-muenchen.de

regelmäßig via Newsletter unter 
www.mvv-muenchen.de/mvv-newsletter

Fahrtauskünfte
rund um die Uhr in Deutsch und Englisch 

unter 089/41 42 43 44
im Internet unter www.mvv-muenchen.de/efa 
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